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Informationen zum Arten- und Insektenschutz 
 
 

I. Hinweise zum Artenschutz bei Baumaßnahmen und ähnlichen Vorhaben: 
 

Gebäude und Baugrundstücke können Lebensstätten geschützter Tiere sein. Hausfassaden, Fassa-
denverkleidungen, Dachböden, Keller sowie wenig oder ungenutzte Gebäude und Gebäudeteile kön-
nen verschiedene geschützte Tierarten beherbergen. Beispielhaft seien hier Vögel und Fledermäuse 
genannt. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz1 (BNatSchG) ist es verboten, diese Tiere zu verletzen, 
zu töten oder erheblich zu stören.   
 
Nicht nur die Tiere selbst, sondern auch deren Lebensstätten, wie Fortpflanzungs- (Brut- und Nist-
stätten auch Hornissennester) oder Ruhestätten (z. B. Schlafplätze, Winter- und Sommerquartiere 
von Fledermäusen) stehen unter Schutz. Regelmäßig genutzte Lebensstätten, darunter fallen z. B. 
Schwalbennester und Fledermausquartiere, sind auch während vorübergehender saisonaler Abwe-
senheit, d. h. ganzjährig vor Zerstörung geschützt.  
 
Im Rahmen von Neu- und Umbauten von Gebäuden, bei Sanierungs-, Unterhaltungs-, Instandset-
zungs- und Abbrucharbeiten sowie das Vorhaben begleitende Maßnahmen, z. B. das Entfernen von 
Bäumen und Gehölzen im Zuge der Baufeldräumung, Schaffung von Arbeits- und Bewegungsräumen 
oder der Einrichtung von Lagerplätzen, müssen die Schutzvorschriften beachtet werden.  
 
Bereits in der Planungsphase sollten die Beteiligten das eventuelle Vorhandensein von geschützten 
Tieren und von Lebensstätten prüfen und rechtzeitig bei der Bauablaufplanung berücksichtigen. Da-
bei sollten Bäume, Hecken und andere Gehölze, die durch das Vorhaben betroffen sein könnten, mit 
eingeschlossen werden. Dies ist wichtig, weil nach den Vorgaben des allgemeinen Artenschutzes  
eine Gehölzbeseitigung oder ein erheblicher Rückschnitt im Zeitraum vom 1. März bis 31. September 
nicht zulässig ist (§ 39 Absatz 5 BNatSchG). 
 
Sollte es bei der Planung des Vorhabens Hinweise auf das Vorhandensein geschützter Tiere oder 
deren Lebensstätten geben, wird eine Kontaktaufnahme mit der unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Göttingen empfohlen. Dann können frühzeitig Lösungsansätze ausgetauscht und geeig-
nete Maßnahmen getroffen werden, um eine unterbrechungsfreie Ausführung zu ermöglichen. Ein 
eventuell unumgänglicher Verlust ist durch Nisthilfen oder der Bereitstellung von Ersatzquartieren 
auszugleichen. 
 
Werden während der Durchführung des Vorhabens geschützte Tiere oder Lebensstätten entdeckt, 
sind die beeinträchtigenden Arbeiten unverzüglich zu unterbrechen und die untere Naturschutz-
behörde zu informieren, um geeignete Maßnahmen abzustimmen oder ggf. auch eine Ausnahme zu 
gewähren. 
 
Für das Bauvorhaben einschließlich Baustelleneinrichtung und anderer baubegleitender Maß-
nahmen wird unter Beachtung des Artenschutzrechtes folgende Handlungsweise empfohlen: 
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 Der auf dem Grundstück vorhandene Gehölzbewuchs ist soweit möglich zu erhalten und wäh-
rend der Ausführung durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen zu schützen. 
 

 Unvermeidbare Gehölzbeseitigungen und eventuell erforderliche Schnittmaßnahmen sind wäh-
rend der Vegetationsruhe im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar durchzuführen. 

 

 Sofern außerhalb des genannten Schnittzeitraumes Gehölzbewuchs zur Verwirklichung der ge-
nehmigten Baumaßnahme entfernt werden muss, so ist dieses nur in geringfügigem Umfang 
und nur dann zulässig, wenn keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere 
der besonders geschützten Arten entnommen, beschädigt oder zerstört werden. Vor Schnitt o-
der Fällung sind die betroffenen Gehölze daher auf das Vorkommen von Vogelnestern oder von 
Tieren bewohnten Baumhöhlen zu untersuchen. 

 

 Bei Verdacht auf das Vorhandensein von besonders geschützten Tieren, z. B. beim Entdecken 
von Vogelnestern in Gehölzen oder bewohnten Baumhöhlen, wenden Sie sich bitte an die unte-
re Naturschutzbehörde beim Landkreis Göttingen. Gleiches gilt beim Beobachten von ausflie-
genden Vögeln oder Fledermäusen aus vom Umbau oder Abriss betroffenen Gebäuden sowie 
beim Entdecken auffälliger Kotansammlungen oder Nester am oder im Gebäude. 
 

 Es wird empfohlen, diese Informationen auch demjenigen Personenkreis zur Kenntnis zu geben, 
der mit der Planung und Ausführung des Vorhabens betraut ist (z. B. Architekten, Bauleitung, 
Handwerkern). 

 
 

II. Hinweise zum Insektenschutz im Siedlungsraum 
 
In einer Welt ohne Insekten kann der Mensch nicht überleben; sie sind für den Naturhaushalt unver-
zichtbar. Alle können mit ihrem Handeln zur Erhaltung einer artenreichen Insektenwelt beitragen. 
 
Die artenreichste Gruppe in der Tierwelt sind die Insekten. Insekten sind wichtige Bestäuber von 
Pflanzen in Natur, Land- und Forstwirtschaft und im Garten. Sie dämmen Schädlinge ein, sind selbst 
für eine Vielzahl von Tieren Nahrungsquelle – Schwalben und Fledermäuse leben nur von Insekten, 
sind wichtiger Bestandteil eines natürlichen Entsorgungskreislaufs und erfüllen viele weitere Funkti-
onen im Ökosystem. 
 
Insekten finden sich überall in unserer Umwelt und sind durch viele Einflüsse gefährdet. Der mensch-
liche Siedlungsraum innerhalb dörflicher und städtischer Strukturen bietet viele Möglichkeiten Le-
bensräume für Insekten zu erschließen und die Artenvielfalt durch gestalterische Maßnahmen und 
insbesondere durch eine schonende Bewirtschaftungsweise von Grünflächen zu fördern. 
 
Es ist insbesondere darauf zu achten, dass gemäß der Niedersächsischen Bauordnung2 (§ 9 Abs. 2) 
nicht überbaute Flächen von Baugrundstücken Grünflächen sein müssen, soweit sie nicht für eine 
andere zulässige Nutzung erforderlich sind. 
 
Man kann viel für die Insekten tun, indem man weniger tut …. soll heißen: z. B. weniger oft den 
Rasen zu mähen, Gehölze weniger zu beschneiden, Blütenstängel im Herbst nicht zurückzuschneiden 
und Laub im Garten auch mal liegenlassen. Damit stehen Bienen, Hummeln und anderen Insekten ein 
reichhaltiges Nahrungsangebot und verbesserte Überwinterungsmöglichkeiten zur Verfügung.  
 
 

III. Weiterführende Informationen und Ansprechpersonen 
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Vielfältige Informationen zum Schutz der Insekten sind im Internet zu finden. Auf der Internetseite 
des Landkreises Göttingen kann eine reich bebilderte und sehr informative Broschüre des Nieder-
sächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz aufgerufen  werden. Die 
40-seitige Veröffentlichung mit dem Titel „Insektenvielfalt in Niedersachsen – und was wir dafür tun 
können“ beschreibt anschaulich die verschiedenen Lebensräume der Insekten und gibt Tipps zur 
Gestaltung insektenfreundlicher Flächen. 
 
Weitere Auskünfte zum Artenschutz können Sie unter der Telefonnummer: 0551/525-2343 bei der 
unteren Naturschutzbehörde erhalten. 
 

 


